
GEMEINDE OSTSEEBAD INSEL POEL

2. Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes
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Planzeichenerklärung

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 23.Januar 1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 Investitions-

erleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.4.1993 (BGBI. I S. 466).

Bauflächen und Baugebiete (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

              Wohnbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

Sondergebiet Wohnmobilstellplatz (§ 10 BauNVO)

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge

(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB)

örtliche Hauptverkehrsstraße

öffentliche Parkplätze

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

Grünfläche

Hausgarten

Wasserflächen, Flächen für die Wasserwirtschaft und die Regelung des

Wasserabflusses (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 BauGB)

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen

Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Sonstige Planzeichen

Gemeindegrenze

Geltungsbereich 2. Änderung

Kennzeichnung der Lage einer Altlastenverdachtsfläche

Darstellung ohne Festsetzungscharakter

Bauflächen und Baugebiete (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

                    Sondergebiet Ferienwohnanlage/Ferienhausgebiet (§ 10 BauNVO)

                       Sondergebiet Wochenendhausgebiet (§ 10 BauNVO)

                       sonstiges Sondergebiet Fremdenverkehr, Pensionen, Gaststätten,

                      touristische Infrastruktur (§ 11 BauNVO)

                     sonstiges Sondergebiet Hafen (§ 11 BauNVO)

                       Sondergebiet Campingplatz (§ 10 BauNVO)

                    sonstiges Sondergebiet Bund (§ 11 BauNVO)

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge

(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 u. Abs. 4 BauGB)

                      klassifizierte Landesstraße

                    wichtige Wander- und Radwege

               öffentlicher Rastplatz

Flächen für Versorgungsanlagen, für Abfallentsorgung und die Abwasserbeseitigung

(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

             Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen, Abwasser

Wasserflächen, Flächen für die Wasserwirtschaft und die Regelung des

Wasserabflusses (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 u. Abs. 4 BauGB)

            Wasserflächen

Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)

                    Flächen für Wald

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 5 Abs. 2 Nr.  10 und Abs. 4 BauGB)

                Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

             und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

           Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des

        Naturschutzrechts

   Naturschutzgebiet

Regelungen für den Denkmalschutz (§ 5 Abs. 4 BauGB)

               Umgrenzung von Flächen mit Kenntnis/Vermutung v. Bodendenkmalen

                Bodendenkmale der Kategorie 1 gemäß § 1 Abs. 3 DSchG M-V

        Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen

Sonstige Planzeichen

                   lfd. Nummerierung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

                   und zur Entwicklung von Natur und Landschaft zur Identifizierung im

              Erläuterungsbericht des Ursprungsplanes

                         Höhenlinien
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Hinweise

FFH - Lebensräume gemäß der 1., 2. und 3. Meldung als Teil des

kohärenten europäischen ökologischen Schutzgebietsnetzes "Natura

2000"

Die gesamte Landfläche der Gemeinde Insel Poel ist Teil des

Europäischen Vogelschutzgebietes Küstenlandschaft Wismarbucht.

Dieses ist ebenfalls Teil des kohärenten europäischen

Schutzgebietsnetzes "Natura 2000"
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